
In dieser zusammengefassten Erklärung zur Unternehmensfüh-
rung gemäß § 289f und § 315d HGB berichtet die LEG Immobilien 
SE über die Prinzipien der Unternehmensführung und die Corpo-
rate Governance des Konzerns. Diese Erklärung schließt ein (i) die 
Entsprechenserklärung gemäß § 161 Abs. 1 AktG, (ii) Informa
tionen zum Vergütungssystem der LEG, (iii) relevante Angaben zu 
Unternehmensführungspraktiken, die über gesetzliche Anforde-
rungen hinaus angewandt werden, (iv) eine Beschreibung der 
Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat sowie der Zusammen-
setzung und Arbeitsweise von deren Ausschüssen, (v) Angaben 
über die Besetzung von Führungspositionen mit Frauen und  
Männern sowie (vi) eine Beschreibung des Diversitätskonzepts für 
Vorstand und Aufsichtsrat.

Entsprechenserklärung gemäß § 161 Abs. 1 AktG

Vorstand und Aufsichtsrat der LEG Immobilien SE haben im Novem-
ber 2022 die folgende Erklärung gemäß § 161 AktG verabschiedet:

„Vorstand und Aufsichtsrat der LEG Immobilien SE (die „Gesell-
schaft“) erklären gemäß § 161 AktG, dass die Gesellschaft sämt
lichen Empfehlungen der vom Bundesministerium der Justiz im 
amtlichen Teil des Bundesanzeigers am 27. Juni 2022 bekannt 
gemachten Fassung des Deutschen Corporate Governance Kodex 
vom 28. April 2022 („Kodex 2022“) seit dem Inkrafttreten des 
Kodex 2022 entspricht und diesen auch zukünftig entsprechen wird. 

Vorstand und Aufsichtsrat der LEG Immobilien SE erklären ferner, 
dass die Gesellschaft seit Abgabe der letzten Entsprechenserklä
rung im November 2021 bis zum Inkrafttreten des Kodex 2022 am 
27. Juni 2022 sämtlichen Empfehlungen der vom Bundesminis
terium der Justiz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers am  
20. März 2020 bekannt gemachten Fassung des Deutschen Corpo
rate Governance Kodex vom 16. Dezember 2019 entsprochen hat.

Düsseldorf, im November 2022

Der Vorstand der LEG Immobilien SE 
Der Aufsichtsrat der LEG Immobilien SE“

Vergütungssystem

Die Vergütungssysteme von Vorstand und Aufsichtsrat stehen im 
Einklang mit den Empfehlungen des Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex. Sie werden entsprechend den aktienrechtlichen 
Regelungen bei wesentlichen Änderungen bzw. mindestens alle 
vier Jahre der Hauptversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Mit Wirkung ab dem Geschäftsjahr 2022 hat der Aufsichtsrat das 
System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder geändert. Dabei 
wurden sämtliche Empfehlungen und Anregungen des DCGK 
beachtet. Das geänderte Vergütungssystem wurde durch die 
ordentliche Hauptversammlung am 19. Mai 2022 gebilligt. 

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in der Satzung der LEG Immo-
bilien SE geregelt. Sie wurde gemäß § 113 Abs. 3 AktG der ordent-
lichen Hauptversammlung am 19. Mai 2022 zur Beschlussfassung 
vorgelegt und entsprechend beschlossen. 

Vorstand und Aufsichtsrat haben einen gemeinsamen Vergütungs-
bericht gemäß § 162 Abs. 2 AktG erstellt. Dieser Vergütungs
bericht informiert ausführlich über die Ausgestaltung des Vergü-
tungssystems bei der LEG sowie über Höhe und Struktur der  
Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat. Er wird der ordentlichen 
Hauptversammlung 2023 zur Billigung gemäß § 120a Abs. 4 AktG 
vorgelegt werden. 

Der Vergütungsbericht und der Vermerk des Abschlussprüfers 
gemäß § 162 AktG, das geltende Vergütungssystem gemäß § 87a 
Abs. 1 und 2 AktG sowie der Vergütungsbeschluss gemäß § 113 
Abs. 3 AktG können auf der   Internetseite der Gesellschaft abgeru-
fen werden.

Relevante Angaben zu Unternehmensführungs
praktiken, die über gesetzliche Anforderungen  
hinaus angewandt werden

Compliance- und Wertemanagement
Die LEG ist auf eine nachhaltige, erfolgreiche Bestandsbewirt-
schaftung ausgerichtet. Grundlage für ein nachhaltiges Wirtschaf-
ten ist gesetzeskonformes und verantwortungsbewusstes, redli-
ches Verhalten. Ziel und Strategie der LEG sowie die Werte, die 
wesentlich sind für den Umgang mit Kunden, Mitarbeitern, Inves-
toren, Geschäftspartnern und der Gesellschaft, sind in der Grund-
werteerklärung der LEG verankert. Zu diesen Werten zählen Integ-
rität und Fairness, Leistungsbereitschaft und Professionalität, Ver-
traulichkeit, Transparenz und Nachhaltigkeit. 

Der Code of Conduct der LEG Immobilien SE präzisiert das Leit-
bild und setzt die darin enthaltenen Werte für den Geschäfts-
alltag in Verhaltensstandards für Mitarbeiter und Führungskräfte 
um. Einzelheiten zu diesen Verhaltensstandards sind in konzern-
weit gültigen internen Regelungen und Richtlinien festgelegt. Der-
artige Richtlinien werden auf der   Internetseite der Gesellschaft ver- 
öffentlicht. 

Durch regelmäßige Schulungen und Beratungsangebote werden 
Führungskräfte und Mitarbeiter für die genannten Themen konti-
nuierlich sensibilisiert und betreut. Alle neuen Mitarbeiter werden 
in vier jährlich stattfindenden Terminen umfassend auf den Gebie-
ten Compliance, und hier insbesondere auch Datenschutz, geschult. 
Auffrischungsschulungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich 
über ein elektronisches Schulungsprogramm durchgeführt. Ein 
elektronisches Hinweisgebersystem gibt Mitarbeitern und auch 
Dritten die Möglichkeit, rund um die Uhr und unter Wahrung der 
Anonymität Hinweise auf Compliance-Verstöße im Unternehmen 
zu geben. 

Einzelheiten zum Compliance-Management-System der LEG sind 
im > Risiko-, Chancen- und Prognosebericht dieses Geschäftsberichts, 67f. 
aufgeführt.
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Verantwortung und Nachhaltigkeit
Die LEG hat den Anspruch, nachhaltig und verantwortungsvoll zu 
wirtschaften. Nachhaltigkeitsverständnis und Nachhaltigkeits
strategie werden in ihrem Nachhaltigkeitsleitbild erläutert. Im 
Zuge einer Wesentlichkeitsanalyse mit allen relevanten Stake
holdern hat die LEG Immobilien SE fünf zentrale Handlungsfelder 
der Nachhaltigkeit identifiziert: Wirtschaften, Mieter, Mitarbeiter, 
Umwelt und Gesellschaft. Diese decken die drei Dimensionen  
der Nachhaltigkeit – Umwelt, Soziales und gute Unternehmens-
führung (oder ESG für Environmental, Social und Governance) – ab. 

Im Jahr 2021 hat die LEG ihre Nachhaltigkeits- und Dekarbonisie-
rungsstrategie deutlich weiterentwickelt, eine Klimabilanz auf 
Basis von Ist-Daten etabliert und ihren Pfad zur Klimaneutralität 
skizziert und mit Maßnahmen unterlegt. Gleichgewichtig wurden 
zudem die Vorgaben für soziale Aspekte und gute Unternehmens-
führung weiterentwickelt. So setzt sich das Unternehmen in allen 
drei Dimensionen E, S und G jährlich konkrete kurz- wie langfristige 
Ziele, die zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie beitragen 
und die kontinuierlich nachverfolgt und überprüft werden. Diese 
Nachhaltigkeitsziele sind seit dem Geschäftsjahr 2021 Teil der vari-
ablen Vorstandsvergütung sowie der Vergütung des Managements.

Als Gremium für strategische Entscheidungen und zur Bündelung 
der Aktivitäten agiert der Steuerungskreis Nachhaltigkeit, der  
sich aus Leitern der zentralen Bereiche und Funktionsverantwort
lichen zusammensetzt. Verstärkt wurde die ESG-Governance im 
Jahr 2022 durch die Etablierung eines eigenen ESG-Bereichs im  
Ressort des Vorstandsvorsitzenden, in dem die bisher im Unter-
nehmen verteilten ESG-Aufgaben gebündelt, gemonitort und  
vorangetrieben werden. Der Aufsichtsrat der LEG hat im Jahr 2022 
einen eigenen ESG-Ausschuss gebildet, sodass das Thema auch 
im Überwachungs- und Kontrollgremium der LEG nochmals an 
Relevanz gewinnt.

Im Nachhaltigkeitsbericht der LEG wird jährlich über Nachhaltig-
keitsmanagement sowie über Ziele, Maßnahmen, Aktivitäten und 
Fortschritte auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit berichtet. 

Weitere Angaben zur Corporate Governance

Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex 
Die LEG erfüllt nicht nur sämtliche Empfehlungen des Kodex. Sie 
erfüllt auch die Anregungen des Kodex, von denen ohne Offen
legung in der Entsprechenserklärung abgewichen werden kann, 
und zwar mit folgender Ausnahme:  

Gemäß Anregung A.8 sollte der Vorstand im Falle eines Übernahme- 
angebots eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, 
in der die Aktionäre über das Übernahmeangebot beraten und ge- 
gebenenfalls über gesellschaftsrechtliche Maßnahmen beschlie-
ßen. Aufgrund des organisatorischen Aufwands der Einberufung 
einer Hauptversammlung scheint es fraglich, ob dieser Aufwand 
auch dann gerechtfertigt ist, wenn keine gesellschaftsrechtlichen 
Maßnahmen beschlossen werden sollen. Der Vorstand behält es 
sich daher vor, eine außerordentliche Hauptversammlung nur einzu-
berufen, wenn auch eine Beschlussfassung vorgesehen ist.  

Angemessenheit und Wirksamkeit des  
Internen Kontrollsystems
Im Geschäftsjahr 2022 haben sich keine Erkenntnisse ergeben, die 
gegen eine Angemessenheit und Wirksamkeit des internen Kont-
rollsystems sprechen könnten.1

Institut für Corporate Governance Kodex in der 
deutschen Immobilienwirtschaft e. V.
Die LEG ist Mitglied des Instituts für Corporate Governance in der 
deutschen Immobilienwirtschaft e. V. („ICG“). Das ICG hat einen 
„Corporate Governance Kodex der deutschen Immobilienwirt-
schaft“ (Stand Oktober 2020, „ICGK“), der den DCGK um bran-
chenspezifische Anmerkungen ergänzt und zu mehr Transparenz, 
einem verbesserten Ansehen und einer gestärkten Wettbewerbs-
fähigkeit der Immobilienbranche führen soll. Aufsichtsrat und  
Vorstand der LEG Immobilien SE bekennen sich zu den wesent
lichen Zielen und Grundsätzen des ICG.  

Das ICG hat ein Zertifizierungssystem für Compliance-Manage-
ment-Systeme von Immobilienunternehmen entwickelt. Die LEG 
hat ihr Compliance-Management-System im Jahr 2019 nach  
diesem System zertifizieren lassen. Dieses Zertifikat wurde im 
September 2021 im Rahmen einer Zweitzertifizierung bestätigt. 
Dieses Zertifikat hat eine Gültigkeit von drei Jahren.   

Beschreibung der Arbeitsweise von Vorstand  
und Aufsichtsrat sowie der Zusammensetzung und 
Arbeitsweise von deren Ausschüssen

Die LEG Immobilien SE ist ein Unternehmen in der Rechtsform 
einer europäischen Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE). 
Als SE mit Sitz in Deutschland unterliegt die Gesellschaft den 
europäischen und deutschen SE-Regelungen sowie dem deut-
schen Aktienrecht. Die LEG Immobilien SE hat ein duales 
Führungssystem, bestehend aus Vorstand und Aufsichtsrat. Im 
dualen Führungssystem sind Geschäftsleitung und -kontrolle  
klar getrennt.

Vorstand
Der Vorstand der LEG Immobilien SE besteht gemäß § 6.1 der  
Satzung aus mindestens zwei Personen. Zum 31. Dezember 2022 
bestand der Vorstand aus drei Personen. Der Vorstand leitet die 
Gesellschaft in eigener Verantwortung nach Maßgabe der gesetz-
lichen Bestimmungen, der Satzung und der Geschäftsordnung für 
den Vorstand. Die Geschäftsordnung für den Vorstand hat der 
Aufsichtsrat zuletzt am 18. Juli 2022 angepasst. Sie sieht unter 
anderem vor, dass bestimmte Geschäfte, die von besonderer 
Bedeutung oder mit einem außergewöhnlichen wirtschaftlichen 
Risiko verbunden sind, der vorherigen Zustimmung des Aufsichts-
rats oder einer seiner Ausschüsse bedürfen. Sie sieht außerdem 
vor, dass Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einem ihrer 
Konzernunternehmen einerseits und Vorstandsmitgliedern oder 
ihnen nahestehenden Personen andererseits den Standards zu 
entsprechen haben, wie sie bei Geschäften mit fremden Dritten 
üblich sind. 

1	 	Es handelt sich um eine sogenannte lageberichtsfremde Angabe
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Der Vorstand nimmt die Leitungsaufgabe als Kollegialorgan wahr. 
Ungeachtet der Gesamtverantwortung führen die einzelnen  
Vorstandsmitglieder die ihnen zugewiesenen Ressorts im Rahmen 
der Vorstandsbeschlüsse in eigener Verantwortung. Die Geschäfts- 
verteilung zwischen den Vorstandsmitgliedern ergibt sich aus dem 
Geschäftsverteilungsplan. 

Der Vorstand sorgt dafür, dass Gesetze und unternehmensinterne 
Richtlinien und Regelungen eingehalten werden, und wirkt auf 
deren Beachtung durch die Konzernunternehmen hin. Er hat dazu 
ein umfassendes, an der Risikolage des Unternehmens ausgerichte-
tes Compliance-Management-System eingerichtet. Er ist außer-
dem für die Einrichtung eines angemessenen und wirksamen inter-
nen Kontrollsystems (IKS) und eines Risikomanagementsystems 
verantwortlich, welche auch nachhaltigkeitsbezogene Aspekte 
abdecken. 

Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und 
umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der 
Strategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, 
des Risikomanagements und der Compliance.
 
Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern und überwacht 
und berät den Vorstand. Er bestellt die Mitglieder des Vorstands 
und beruft diese ab und sorgt gemeinsam mit dem Vorstand für 
eine langfristige Nachfolgeplanung. Seine Aufgaben und Rechte 
werden durch die gesetzlichen Bestimmungen, die Satzung und die 
Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat bestimmt. Der Aufsichts
rat hat zuletzt in seiner ordentlichen Sitzung vom 18. Juli 2022  
die Geschäftsordnung aktualisiert. Der Aufsichtsrat überprüft 
regelmäßig die Wirksamkeit seiner Tätigkeit und der Tätigkeit  
seiner Ausschüsse, zuletzt im Berichtsjahr 2021. Die Prüfung wurde 
in Form einer Selbstevaluation anhand eines extern erstellten, 
anonymisierten Fragebogens durchgeführt. 

Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat
Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle des Unterneh-
mens eng zusammen. Der intensive und ständige Dialog zwischen 
den Gremien ist die Basis einer effizienten und zielgerichteten 

Unternehmensleitung. Der Vorstand entwickelt die strategische  
Ausrichtung der LEG, stimmt diese mit dem Aufsichtsrat ab und 
sorgt für deren Umsetzung. Der Vorstand erörtert mit dem Aufsichts- 
rat in regelmäßigen Abständen den Stand der Strategieumsetzung.

Der Aufsichtsratsvorsitzende hält mit dem Vorstand, insbeson-
dere mit dem Vorsitzenden des Vorstands, regelmäßig Kontakt 
und berät mit ihm Fragen der Strategie, Planung, Geschäfts
entwicklung, Risikolage, des Risikomanagements und der Com
pliance des Unternehmens. Er wird über wichtige Ereignisse, die 
für die Beurteilung der Lage und Entwicklung sowie für die Leitung 
der Gesellschaft und ihrer Konzernunternehmen von wesentlicher 
Bedeutung sind, unverzüglich durch den Vorsitzenden des  
Vorstands informiert, unterrichtet sodann das Präsidium bzw.  
den Aufsichtsrat und beruft erforderlichenfalls außerordentliche 
Sitzungen ein.

Ausschüsse des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat verfügte im Geschäftsjahr 2022 über vier Aus-
schüsse: das Präsidium, den Nominierungsausschuss, den Risiko- 
und Prüfungsausschuss und den ESG-Ausschuss. Weitere Aus-
schüsse können nach Bedarf gebildet werden.  

Präsidium des Aufsichtsrats
Das Präsidium berät über Schwerpunktthemen und bereitet  
die Beratungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats vor, soweit der 
Aufsichtsrat dies nicht einem anderen Ausschuss übertragen hat. 
Insbesondere bereitet das Präsidium die Beschlüsse des Auf-
sichtsrats über folgende Angelegenheiten vor:

• 	� Bestellung und Abberufung von Mitgliedern des Vorstands,  
Ernennung und Widerruf der Ernennung des Vorstandsvor- 
sitzenden;

• � Abschluss, Änderung und Beendigung der Anstellungsverträge 
mit den Mitgliedern des Vorstands; 

• � das Vergütungssystem für den Vorstand und die Festlegung der 
konkreten Gesamtvergütung der einzelnen Vorstandsmitglieder. 

Das Präsidium berät – unter Einbeziehung des Vorstands – regel-
mäßig über die langfristige Nachfolgeplanung für den Vorstand. 
Das Präsidium beschließt anstelle des Aufsichtsrats, jedoch vor-
behaltlich der vorgenannten und sonstiger zwingender Zuständig-
keiten des Aufsichtsrats, über folgende Angelegenheiten:

•  Rechtsgeschäfte mit Vorstandsmitgliedern nach § 112 AktG;
• � Zustimmung zu Geschäften – sofern ihr Gegenstandswert 

25.000 Euro übersteigt – zwischen der Gesellschaft oder einem 
ihrer Konzernunternehmen einerseits und einem Vorstands
mitglied oder Personen oder Unternehmungen, die einem  
Vorstandsmitglied nahestehen, andererseits;

• � Aufschub der Offenlegung von Insiderinformationen gemäß  
Art. 17 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 vom 16. April 
2014 (Marktmissbrauchsverordnung), soweit der Aufsichtsrat 
für den Gegenstand der Insiderinformation zuständig ist;

• � Gewährung von Krediten an die in §§ 89, 115 AktG genannten 
Personen;

• � Zustimmung zu Verträgen mit Aufsichtsratsmitgliedern nach 
§ 114 AktG; 

• � Zustimmung zu Maßnahmen des Vorstands nach der Satzung  
der Gesellschaft oder der Geschäftsordnung für den Vorstand, 
sofern die Angelegenheit keinen Aufschub duldet und ein  
Beschluss des Aufsichtsrats nicht rechtzeitig gefasst werden 
kann;

• � Einwilligung in anderweitige Tätigkeiten eines Vorstandsmit-
glieds nach § 88 AktG sowie die Zustimmung zu sonstigen 
Nebentätigkeiten, insbesondere die Wahrnehmung von Auf-
sichtsratsmandaten und Mandaten in vergleichbaren Kontroll
gremien von Wirtschaftsunternehmen außerhalb des Konzerns.

Mitglieder des Präsidiums sind Herr Michael Zimmer, Herr Dr. 
Claus Nolting und Herr Martin Wiesmann. Herr Michael Zimmer 
ist als Aufsichtsratsvorsitzender zugleich Vorsitzender des Präsi
diums. Der Aufsichtsrat hat Herrn Dr. Jochen Scharpe zum Ersatz-
mitglied (im Vertretungsfall) benannt.
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Nominierungsausschuss
Der Nominierungsausschuss tritt bei Bedarf zusammen und 
schlägt dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die 
Hauptversammlung geeignete Kandidaten vor. Mitglieder des 
Nominierungsausschusses sind die Mitglieder des Präsidiums 
(Herren Michael Zimmer, Dr. Claus Nolting und Martin Wies-
mann). Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist satzungsgemäß 
gleichzeitig Vorsitzender des Nominierungsausschusses. 

Risiko- und Prüfungsausschuss
Der Risiko- und Prüfungsausschuss befasst sich insbesondere mit 
den folgenden Angelegenheiten: 

•	� Prüfung der Rechnungslegung, insbesondere des Konzernab-
schlusses und des Konzernlageberichts (einschließlich CSR- 
Berichterstattung);

•	 Überwachung des Rechnungslegungsprozesses;
•	� Wirksamkeit des internen Kontrollsystems und des internen 

Revisionssystems;
•	� Abschlussprüfung, hier insbesondere die Unabhängigkeit des 

Abschlussprüfers, die Qualität des Abschlussprüfers, die vom 
Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen, die Ertei-
lung des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer, die Bestim-
mung von Prüfungsschwerpunkten und die Honorarvereinba-
rung; sowie 

•	 Compliance.

Der Risiko- und Prüfungsausschuss befasst sich zudem mit der 
gemäß § 315b HGB zu erstellenden nichtfinanziellen Erklärung.  
Er bereitet die Beschlüsse des Aufsichtsrats über den Jahres
abschluss und den Konzernabschluss und die Vereinbarungen  
mit dem Abschlussprüfer, insbesondere die Erteilung des Prü-
fungsauftrags, die Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten und 
die Honorarvereinbarung, vor. Der Risiko- und Prüfungsausschuss 
trifft geeignete Maßnahmen, um die Unabhängigkeit des 
Abschlussprüfers festzustellen und zu überwachen. So hat der 
Risiko- und Prüfungsausschuss in einer „White List“ eine begrenzte 
Anzahl von Nichtprüfungsleistungen freigegeben, die durch den  
Abschlussprüfer erbracht werden können. Sollte der Abschluss-
prüfer mit weiteren Aufgaben beauftragt werden, ist eine Freigabe  

des Risiko- und Prüfungsausschusses erforderlich. Zudem hat die 
Gesellschaft im Auftrag des Risiko- und Prüfungsausschusses 
einen Prozess etabliert, wonach sichergestellt wird, dass keine ver- 
botenen Nichtprüfungsleistungen an den derzeitigen Abschluss-
prüfer sowie an mögliche zukünftige Abschlussprüfer vergeben 
werden. Die Arbeit des Risiko- und Prüfungsausschusses folgt 
einer eigenen Geschäftsordnung, die zuletzt am 24. August 2021 
geändert wurde.

Der Risiko- und Prüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern, 
die vom Aufsichtsrat mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gewählt werden. Mitglieder waren zum 31. Dezember 2022 Herr 
Dr. Claus Nolting (Vorsitzender), Herr Dr. Jochen Scharpe und 
Herr Martin Wiesmann. Der Aufsichtsrat hat Frau Dr. Katrin Suder 
zum Ersatzmitglied (im Vertretungsfall) benannt. 

Herr Dr. Claus Nolting als Vorsitzender des Risiko- und Prüfungs-
ausschusses ist unabhängig und verfügt über besondere Kennt-
nisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungs-
grundsätzen und internen Kontrollverfahren als auch auf dem 
Gebiet der Abschlussprüfung. Seine besonderen Kenntnisse  
hat Herr Dr. Nolting während seiner langjährigen Tätigkeit als  
Vorstand / CEO im Bankenbereich erworben, in der das Rech-
nungswesen und die Abschlussprüfung zu seinem Zuständigkeits-
bereich gehörten. Darüber hinaus war er mehrere Jahre als Vorsit-
zender des Risiko- und Prüfungsausschusses eines deutschen  
Kreditinstitutes bzw. als Mitglied und später Vorsitzender des 
Risiko- und Prüfungsausschusses mit der Rechnungslegung und 
Abschlussprüfung sowie auch mit der Nachhaltigkeitsbericht
erstattung und deren Prüfung befasst. 

Herr Dr. Jochen Scharpe hat seinen Sachverstand auf den Gebieten 
der Rechnungslegung und der Abschlussprüfung während seiner 
langjährigen Tätigkeit als kaufmännischer Geschäftsführer mit 
Zuständigkeit unter anderem für die Rechnungslegung erworben. 
Er hat außerdem während seiner mehrjährigen Tätigkeit für ein 
führendes deutsches Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunter-
nehmen an zahlreichen Abschlussprüfungen aktiv teilgenom-
men. Er begleitet zudem seit 2004 als Mitglied und teilweise 
Vorsitzender der Prüfungsausschüsse mehrerer börsennotierter 

Unternehmen die Jahresabschlussprüfungen durch verschiedene 
Prüfungsgesellschaften und war in diesem Zusammenhang eben-
falls mit Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung 
befasst.  

Herr Martin Wiesmann war im Rahmen seiner Tätigkeit als Mit-
glied der Geschäftsleitung einer internationalen Großbank viele 
Jahre für die Jahresabschlussprüfung verantwortlich und verfügt 
damit ebenfalls über besondere Kenntnisse und Erfahrungen auf 
diesem Gebiet.  

ESG-Ausschuss
Der ESG-Ausschuss befasst sich mit allen nachhaltigkeitsbezo
genen Themen, insbesondere Umwelt, Soziales und gute Unter-
nehmensführung („ESG“). Dabei hat der ESG-Ausschuss insbeson-
dere folgende Aufgaben: 

•	� Beratung und Überwachung des Vorstands bei der Berücksichti-
gung nachhaltigkeitsbezogener Ziele in der Unternehmensstra-
tegie und -planung und deren Umsetzung sowie bei sonstigen 
Maßnahmen zu nachhaltigkeitsbezogenen Themen;

•	� auf Anforderung des Risiko- und Prüfungsausschusses hin Unter-
stützung bei nachhaltigkeitsbezogenen Aussagen im Rahmen 
von dessen Vorprüfung der gesonderten nichtfinanziellen 
Berichte der LEG Immobilien SE und der gesonderten nicht
finanziellen Konzernberichte der LEG-Gruppe sowie bei dessen 
Befassung, ob das interne Kontrollsystem und das Risikomanage-
mentsystem nachhaltigkeitsbezogene Ziele angemessen und 
wirksam abdeckt und dabei die Prozesse und Systeme zur  
Erfassung und Verarbeitung nachhaltigkeitsbezogener Daten 
mit einschließt;

•	� Vorbereitung der Beratungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats 
und, jeweils auf Anforderung hin, Unterstützung des Präsidiums 
und des Nominierungsausschusses zu nachhaltigkeitsbezo
genen Themen.

Mitglieder des ESG-Ausschusses sind Frau Dr. Katrin Suder (Vorsit-
zende), Frau Dr. Sylvia Eichelberg und Herr Martin Wiesmann.
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Zusammensetzung der Führungsorgane 

Zielgrößen für die Beteiligung von Frauen
Nach § 76 Absatz 4 und § 111 Absatz 5 des Aktiengesetzes sind 
Aufsichtsrat und Vorstand verpflichtet, Zielgrößen für die Betei
ligung von Frauen (i) im Aufsichtsrat, (ii) im Vorstand sowie (iii) in 
den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands festzule-
gen, einen Zeitrahmen, innerhalb dessen das Ziel erreicht werden 
soll, zu definieren sowie über die Zielerreichung zu berichten und 
wenn diese nicht erreicht werden, Angaben zu den Gründen zu 
machen. 

Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 24. Januar 2022 für den 
Anteil von Frauen im Aufsichtsrat eine Quote von 33,3 % (ent-
spricht zwei Frauen im sechsköpfigen Aufsichtsrat) beschlossen 
und als Frist für die Erreichung dieses Ziels den 31. Dezember 
2024 festgelegt. Zum 31. Dezember 2022 betrug der Anteil von 
Frauen im Aufsichtsrat 33,3 %.   

Vorstand
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 24. Januar 2022 für den 
Anteil von Frauen im Vorstand eine Quote von 33,3 % und als  
Zielerreichungsfrist den 31. Dezember 2024 festgelegt. Zum  
31. Dezember 2022 betrug der Anteil von Frauen im Vorstand 
33,3 %.  

Führungsebenen unterhalb des Vorstands
Die LEG Immobilien SE selbst verfügt über keine Mitarbeiter,  
weshalb auch keine Ziele für Mitarbeiter der LEG Immobilien SE 
festgelegt werden können. Gleichwohl hat der Vorstand freiwillig 
gruppenweite Ziele zur Besetzung von Führungspositionen mit 
Frauen festgelegt und mit Beschluss vom 25. Januar 2022 sowohl 
für die erste als auch für die zweite Führungsebene unterhalb des 
Vorstands eine Zielgröße von 30 % und eine Zielerreichungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2025 festgesetzt.  

Zusammensetzung von Aufsichtsrat und Vorstand 
(Diversitätskonzept)

Diversitätskonzept des Aufsichtsrats 
Der Aufsichtsrat hat für seine Zusammensetzung Ziele benannt 
und ein Kompetenzprofil erarbeitet. Ziele und Kompetenzprofil 
enthalten die nachfolgenden Diversitätsvorgaben und beinhalten 
damit auch gleichzeitig ein Diversitätskonzept:

•	� Mit der Zusammensetzung des Aufsichtsrats soll das gesetzte 
Kompetenzprofil erfüllt werden: Die Mitglieder des Aufsichts-
rats sollen aufgrund ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen 
Erfahrungen in der Lage sein, die Aufgaben eines Aufsichtsrats-
mitglieds in einem börsennotierten Immobilienunternehmen 
mit Fokus auf Wohnimmobilien wahrzunehmen. Der Aufsichts-
rat hat darüber hinaus die Bereiche Unternehmensleitung,  
Wohnungswirtschaft, Immobilientransaktionen, Banken- und 
Kapitalmarktfinanzierung, Finanzen, Rechnungslegung und 
Abschlussprüfung, Verwaltung und Regulierung sowie Nachhal-
tigkeit als spezielle Kompetenzfelder benannt, die von dem 
Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit erfüllt werden sollen.

•	� Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen die Anforderungen des 
Deutschen Corporate Governance Kodex erfüllen.

•	� Mindestens fünf Mitglieder des Aufsichtsrats, darunter jeden-
falls der Aufsichtsratsvorsitzende und der Vorsitzende des 
Risiko- und Prüfungsausschusses und des Präsidiums, sollen 
unabhängig im Sinne des DCGK sein.

•	� Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen im Interesse eines 
ergänzenden Zusammenwirkens eine hinreichende Vielfalt im 
Hinblick auf unterschiedliche berufliche Hintergründe, Fach-
kenntnisse und Erfahrungen haben.

•	� Der Aufsichtsrat soll zu jeweils mindestens einem Drittel mit 
Frauen und zu einem Drittel mit Männern besetzt sein. 	

•	� Zur Wahl in den Aufsichtsrat sollen in der Regel nur Kandidaten 
vorgeschlagen werden, die im Zeitpunkt der Wahl jünger als  
75 Jahre sind.

Stand der Umsetzung: Erfüllung der Zielsetzungen,  
des Kompetenzprofils und des Diversitätskonzepts
Der Aufsichtsrat berücksichtigt bei der Entscheidung über seine 
Wahlvorschläge neben den gesetzlichen und satzungsgemäßen 
Vorgaben insbesondere auch die vorstehenden Ziele und das 
Kompetenzprofil. Das Gleiche gilt für den Nominierungsaus-
schuss, der den Aufsichtsrat bei der Suche nach geeigneten Kan-
didaten vorbereitend unterstützt. Zuletzt hat der Aufsichtsrat bei 
seinem Wahlvorschlag für Frau Dr. Katrin Suder im Zusammen-
hang mit der Hauptversammlung 2022 die Ziele einschließlich 
des Kompetenzprofils berücksichtigt. 

Mit der gegenwärtigen Besetzung werden sämtliche Ziele und 
damit eine ausgewogene Zusammensetzung des Aufsichtsrats 
erreicht. Die Aufsichtsratsmitglieder verfügen über die als erforder- 
lich angesehenen fachlichen und persönlichen Qualifikationen. 
Vielfalt (Diversity) ist im Aufsichtsrat angemessen berücksichtigt, 
insbesondere ist der Aufsichtsrat zu einem Drittel mit Frauen 
besetzt. Dem Aufsichtsrat gehört die nach seiner Einschätzung 
angemessene Anzahl unabhängiger Mitglieder an. Gegenwärtig 
sind alle Mitglieder des Aufsichtsrats unabhängig im Sinne  
von Empfehlung C.6 des DCGK. Die Regelung zur Altersgrenze 
(75 Jahre im Zeitpunkt der Wahl) wird ebenfalls berücksichtigt.
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T60 

Zusammensetzung des Aufsichtsrats

Ausschussmitgliedschaft

 

 Alter 
 

 Mitglied seit1 
 

Bestellt bis 
(HV) 

Unabhängigkeit 
 

Präsidium2 
 

Risiko- und  
Prüfungs- 

ausschuss

ESG- 
Ausschuss 

 

Michael Zimmer (Vors.) 59 2021 (2013) 2025 X O   

Dr. Claus Nolting 71 2021 (2016) 2025 X X O  

Dr. Sylvia Eichelberg 43 2021 2025 X   X

Dr. Jochen Scharpe 63 2021 (2013) 2025 X  X  

Dr. Katrin Suder 51 2022 2025 X   O

Martin Wiesmann 57 2021 (2020) 2025 X X X X

X = Mitglied/erfüllt;  O = Vorsitz 
1 Im Aufsichtsrat der LEG Immobilien SE (in Klammern: im Aufsichtsrat der LEG Immobilien AG)  
2 Besetzung des Nominierungsausschusses entspricht der des Präsidiums.

In der derzeitigen Zusammensetzung des Aufsichtsrats wird außerdem das Kompetenzprofil ausgefüllt.

T61 

Kompetenzprofil

Kompetenzen

 
 

Unternehmens-
leitung 

 

Wohnungswirt-
schaft 

 

Immobilien-
transaktionen 

 

Banken- und  
Kapitalmarkt

finanzierung 

Finanzen,  
Rechnungslegung 

und Abschluss
prüfung

Verwaltung  
und 

 Regulierung 

Nachhaltig-
keit 

 

Michael Zimmer (Vors.)

Dr. Claus Nolting  
(stellv. Vors.)

Dr. Sylvia Eichelberg

Dr. Jochen Scharpe

Dr. Katrin Suder

Martin Wiesmann  

 = Expertenkenntnisse;   = Allgemeine Kenntnisse

Um eine Beurteilung der Kompetenzen und einen Abgleich mit 
den Zielen zu ermöglichen, sind die Lebensläufe der Aufsichts-
ratsmitglieder auf der    Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht.

Diversitätskonzept des Vorstands und  
Nachfolgeplanung für den Vorstand
Für die Zusammensetzung des Vorstands bestehen die folgenden 
Zielsetzungen:

•	� Jedes Mitglied des Vorstands muss nicht nur über eine grundle-
gende eigene Qualifikation verfügen, sondern für das Unterneh-
men in seiner konkreten Situation und in Anbetracht künftiger 
Aufgaben geeignet sein.

•	� Die Mitglieder des Vorstands sollen sich in Hinblick auf ihre 
Kompetenz und Kenntnisse ergänzen. Dabei soll der Vorstand 
derart zusammengesetzt sein, dass er in seiner Gesamtheit 
nicht nur über unternehmerische und Führungskompetenz,  
sondern auch über Kompetenz im Immobilienmanagement und 
über umfassende Kenntnisse der regionalen Wohnungsmärkte 
verfügt.

•	� Zudem ist der Vorstand so zusammenzusetzen, dass Finanz-
marktkompetenz sowie soziale Kompetenz, beispielsweise im 
Bereich des Sozial- und Quartiersmanagements, vorhanden ist.

•	� Der Aufsichtsrat hat für den Frauenanteil im Vorstand eine 
Quote von 33,3 % festgelegt.

Der Aufsichtsrat sorgt gemeinsam mit dem Vorstand für eine lang-
fristige Nachfolgeplanung. Der Aufsichtsrat und sein Präsidium 
stellen sicher, dass die Besetzung des Vorstands unter angemes-
sener Berücksichtigung der festgelegten Ziele erfolgt. Darüber 
hinaus finden auch die einschlägigen Gesetze sowie die Emp
fehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex Berück-
sichtigung. Der Vorstand in seiner derzeitigen Besetzung erfüllt 
sämtliche Ziele. 

Die Lebensläufe der Vorstandsmitglieder, die einen Abgleich mit 
dem Diversitätskonzept ermöglichen, sind auf der   Internetseite 
der Gesellschaft veröffentlicht.
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